
Geprägt von der Zeit der Nazidiktatur waren die               
Mitglieder dieses Verfassungskonvents bestrebt, alte 
Fehler in Zukunft auszuschliessen und dem neu       
gegründeten Staat, die spätere Bundesrepublik 
Deutschland, menschengerecht zu gestalten. 
Aufgrund des daraus hervorgegangenen Entwurfes     
beschlossen die 65 Mitglieder des Parlamentarischen 
Rates am 08.05.1949 ein Werk, dass in der Geschichte 
einmalig ist und um das uns die meisten anderen          
Staaten beneiden. Dieses Werk ist uns allen bekannt 
unter dem Namen: Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Schauen wir mal in die Präambel. Da steht geschrieben, 
dass unser Staat seiner Verantwortung vor Gott und 
dem Menschen gerecht wird und dem Frieden in             
Europa und der Welt dient. Nun scheint, dass das mit 
der Verantwortung vor Gott und dem Menschen  eine 
Sache des Standpunktes und der Auslegung ist,               
wie man in den letzten Jahren unschwer erkennen kann. 
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Ruhig und erwartungsvoll lag er da, der Chiemsee, 

und die Berge umrahmten ihn majestätisch als stille 

Zeugen der Geschichte. Es waren herrliche Sonnen-

tage im August 1948, als sich meist grauhaarige         

Herren auf Herrenchiemsee trafen um uns ein      

Geschenk zu gestalten, dass unsere Leben nachhaltig 

beinflussen und verbessern sollte. 

Wer nämlich die Artikel unseres Grundgesetzes, dass 
übrigens seit 1990 auch für die ehemalige sowjetische 
Besatzungszone ( DDR ) gilt, mit den aktuellen               
Gegebenheiten vergleicht, sieht dass sich einiges nicht 
in das Jahr 2009 hinüberretten konnte. 
 

Reißen wir mal einige Artikel kurz an: 
 

Da haben wir als Ersten stehen: Die Würde des         

Menschen ist unantastbar ( Art 1 GG ).                                
Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.  Passt aber leider nicht ganz zur 
Hartz 4 Gesetzgebung, die den Menschen zu Bittsteller 
abstempelt und entwürdigt. 
 

Im Artikel 3 stehen solche noblen Worte wie, „alle        
Menschen sind vor dem Gesetze gleich.“ Oh ja, das 
klingt toll. Aber leider müssen wir täglich feststellen, 
dass manche doch etwas gleicher sind. Wie das gemes-
sen wird; ist noch nicht ganz bewiesen. Die Vermutung 
liegt nahe, dass dabei der Kontostand eine nicht           
unerhebliche Rolle spielt. 
 

Über die folgenden Artikel unseres Grundgesetzes 
könnt Ihr Euch mal so Eure Gedanken machen.              
Insbesondere in wie weit sie in den politischen Gremien 
und in den Betrieben Anwendung finden. 
 

Art. 6: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutz des Staates.                 ( Red. Stichwort: Teilzeit ) 
 

Art. 12: Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,          
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.          
Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen 
werden. 
         ( Red. Die Realität sieht leider etwas anders aus. ) 
 

Art. 14: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 
 

Art 17. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft an die zuständigen Stellen und an die 
Volksvertretung wenden. 
                                               ( Red. Stichwort: Petition ) 
 

Art 20:  Die Bundesrepublik Deutschland ist ein              
demokratischer Sozialstaat. Alle Staatsgewalt geht vom           
Volke aus.                                ( Red. Wir sind das Volk ) 
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Sozialpläne dürfen nach Alter differenzieren 
 

Eine nach Lebensalter oder Betriebszugehörigkeit gestaf-
felte Abfindungsregelung in Sozialplänen ist zulässig. 
Dies entschied nun das Bundesarbeitsgericht: 
                                                        (Az.: 1 AZR 198/08). 

Ein Sozialplan soll den Ausgleich oder die Milderung 
wirtschaftlicher Nachteile regeln, die Arbeitnehmern in-
folge einer geplanten Betriebsänderung entstehen,            
§ 112 Abs. 1 BetrVG. Ob darin vereinbart werden kann, 
rentenberechtigte Arbeitnehmer von Sozialplanleistungen 
auszuschließen, war im Hinblick auf das Verbot der           
Altersdiskriminierung (national: Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz, gemeinschaftsrechtlich: Richtlinie 
2000/78/EG) heftig umstritten. Die Richter stellten nun 
klar, dass die unterschiedliche Behandlung von § 10 Satz 
3 Nr. 6 AGG gedeckt sei. Unter der Berücksichtigung des 
Zwecks des Sozialplans sei eine Differenzierung        
zwischen rentennahen Arbeitnehmern mit baldigen Ren-
tenansprüchen und jüngeren Arbeitnehmern sachgerecht.  
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Versicherte Jobsuche 
 

Wer sich nach Aufforderung der Bundesagentur für       
Arbeit bei einem möglichen Arbeitgeber vorstellt,             
ist auf dem Weg gesetzlich unfallversichert.                        
Dies entschied kürzlich das Landessozialgericht              
Sachsen-Anhalt          (Az.: L 6 U 31/05).  
Versicherungsschutz bestehe auch dann, wenn es              
zunächst nicht zum Abschluss eines Arbeitsvertrages 
komme und der Arbeitsuchende sich erneut zum              
künftigen Arbeitgeber begeben muss, um z. B. Papiere 
nachzureichen.  

Förderung der Volksbildung auf der ganzen Linie.           

Sie hebt ein Volk und macht es nicht nur geeignet,                   

sich wirtschaftlich zu behaupten, sondern gibt ihm                   

auch die Möglichkeit, politisch richtig zu handeln                     

und Irrlehren als solche zu erkennen. 
 

Robert Bosch 1923. 

Belegschaftsrabatte aber wo ? 
 

Um die Nachfrage bei letzten Betriebsversammlung zu 
beantworten: Ja, es ist bei einigen Firmen möglich, nach 
Vorlage der Bosch Rexoth Werksausweise, Preisnach-
lässe zu erhalten. Bereits im Jahr 2006 war unser Kollege 
Ronald Schurlik unterwegs, um für Euch die Möglich-
keiten in Erfahrung zu bringen.  Wir berichteten  in der 
Gucklochausgabe 04 vom Juli 2006. Alle Gucklochaus-
gaben sind zum nachlesen online verfügbar. 
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Li  -  La  - Lu   Lobbyismus 
 

Gute Beziehung zur Politik sind wichtig, dass hat 

auch Bosch schon früh erkannt und unterhält aus die-

sem Grund eine „Zentralabteilung für Außenangele-

genheiten, Regierungs- und Politikbeziehungen“ mit 

dem Sitz in den Zentren der Macht. 
 

Günstige politische und rechtliche Rahmenbedingungen 

für die Geschäftstätigkeiten sind Voraussetzung für     

kraftvolles Wachstum des Unternehmens weltweit, so im 
Leitsatz des Mission Statements. 
 

Weiter benennt dieser, zweifellos interessanter, Zentral-
bereich seine Aufgaben wie folgt:  
So werden zum Beispiel die einzelnen Geschäfts-
bereiche, Regional- und Tochtergesellschaften bei der 
Erreichung der Bosch-Ziele durch Information über und 
Einflussnahme auf politische und gesellschaftliche       
Entwicklungen unterstützt. Eine weitere Aufgabe ist die 
gemeinsame  Entwicklung grundsätzlicher Strategien der 
Außenvertretungen und das Koordinieren der Bosch-
Interessen in Verbänden und Gremien. 
 

Die Unterstützung der  Repräsentanzen der Robert Bosch 
GmbH in Berlin und Brüssel sowie die weltweite die 
Umsetzung der politischen Bosch-Positionen gehört 
ebenfalls zu den Aufgaben. 
 

Puuh – das hört sich erstmal gefährlich an.                     
Ein Konzern nimmt Einfluss auf politische Entscheidun-
gen. Wir sind uns alle klar, dass dies rund um den Globus 
täglich geschieht. Bilanzorientierte und Aktiengesteuerte 
Unternehmen steuern und kaufen  Politiker und halten so 
das Schicksal ganzer Staaten in ihrer Hand. In der Regel 
geschieht dies verborgen von der Öffentlichkeit, die dann 
die Folgen zu tragen hat, falls etwas aus dem Ruder läuft. 
Wir erinnern uns alle noch zu gut an dem großen Fehlein-
kauf der Wirtschaftsführer in den 20 und 30er Jahren, die 
einen österreichischen Bildermaler, zur Macht verhalfen. 
Dies ging bekannterweise nach hinten los und kostete      
55 Millionen Menschen das Leben und vernichtete     
unwiederbringliche Kulturschätze auf der ganzen Welt. 
Nun gehörte und gehört der Bosch Konzern                       
glücklicherweise zu den Unternehmen in denen Mensch-
lichkeit, das soziale Engagement sowie die gesellschaft-
liche Verantwortung eine grosse Rolle spielt. Besonders 
in der Nazi-Zeit wurde das von Robert Bosch mehrfach 
unter Beweis gestellt. 
Auch wenn in der heutigen Zeit einiges der Einstellung 
von Robert Bosch in Vergessenheit zu geraten scheint, 
können wir uns zumindest sicher sein, dass die Einfluss-
nahme der „Zentralabteilung für Außenangelegenheiten, 
Regierungs- und Politikbeziehungen“ nicht aus dem            
Ruder läuft. 
Das die Robert Bosch GmbH, offen mit ihren koordinie-
ren der politischen Entscheidungen umgeht lässt uns für 
die Zukunft hoffen. Sollten die Verantwortlichen in den        
Führungsgremien jedoch  einmal ins Zaudern und Wan-
ken geraten, so stehen ihnen immer noch die Schriften 
unseres Robert Bosch zu Verfügung. 

Ein Blick hinein führt sicher                                                  

wieder auf den richtigen Weg zurück. 


